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MITTEILUNGEN - COMMUNICATIONS

Erhebungen über den Rehwildverbiss im Albisriederberg

Von AT. Le/Bandg«? Oxf.: 450 :451.2

(Aus dem Institut für Waldbau der ETH Zürich)

Vorbemerkungen

Klagen über Wildschäden im Wald, namentlich den Verbiss von Jungpflan-
zen, gehören heute zur Tagesordnung. Dabei handelt es sich aber zumeist um all-
gemeine Feststellungen ohne zahlenmässige Unterlagen. Solche sind aber jeden-
falls erforderlich, wenn beweiskräftig eine Wildbestandesregelung im Sinne einer
Massnahme des Forstschutzes verlangt wird. Aus diesem Grund wurden im Lehr-
wald Albisriederberg im Rahmen von Studentenübungen acht gezäunte Jung-
wüchse und diejenigen unmittelbar angrenzender, nicht gezäunter Flächen aus-
gewählt. Es handelt sich um die Übungen der Studierenden Z/vtaarf, Barancüm,
Be/ser, BöB/er, BürB/, Burger, Hege/rcBweBer, LJmcB, Liener?, Marti, ScBmBJ,
ScBoop, Taverna, Tis«, Winze/er und Zumsfein. Ausserdem wurden acht weitere
Flächen durch Förster /f. /. LiüBy mit der Technischen Assistentin M. Mezger
aufgenommen, so dass zur Auswertung insgesamt 32 untersuchte Flächen (16 ge-
zäunte und 16 ungezäunte) zur Verfügung standen. Die Jungpflanzen wurden in
diesen Flächen getrennt nach Baumarten, Höhenklassen und Verbissgraden aus-
gezählt.

Die Aufnahmen der Studierenden erfolgten in stark gelichteten Bestandespar-
tien mit sehr reicher Ansamung und umfassten jeweils innerhalb eines Jungwuch-
ses je acht zufällig ausgewählte Stichproben zu 1 m- innerhalb und ausserhalb
der Einzäunung. Die Aufnahmeflächen von Förster Lüthy wurden dagegen mit
einer Ausnahme in noch ziemlich stark überschirmten Jungwüchsen abgesteckt
und umfassten jeweils innerhalb und ausserhalb des Zaunes je 100 m-. Da in den
Flächen ausserhalb des Zaunes praktisch sämtliche Pflanzen über 25 cm Höhe
stark verbissen waren, mussten hier keine Verbissgrade unterschieden werden.

Die ZiMvvertwng erfolgte unter Anleitung durch den Laborantenlehrling
Z. KwB« in zuverlässiger Weise. Es wurden dabei nach der Bearbeitung der Ein-
zelaufnahmen, die alle im wesentlichen die gleichen Ergebnisse zeigten, in zwei
Gruppen zusammengefasst: Aufnahmen der Studierenden, im folgenden als

«Gruppe S» bezeichnet, bzw. Aufnahmen der Gruppe Lüthy/Mezger (Gruppe L).
Ich danke den Studierenden und Mitarbeitern für ihre sorgfältige Arbeit. Im

folgenden wird nun zusammenfassend über die Ergebnisse berichtet.
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Das Revier Albisriederberg

Das Revier liegt in 480 bis 840 m Meereshöhe auf dem NW-Ausläufer des

Üetliberges bei Zürich und umfasst rund 200 ha. Sämtliche Aufnahmeflächen
wurden in ehemaligen Mittelwaldbeständen und auf Standorten des frischen
Buchenwaldes oder Ahorn-Eschen-Waldes mit standortsheimischer Bestockung
gewählt. Hauptbaumarten sind hier Buchen, Bergahorne, Eschen, Ulmen, Stiel-
eichen usw. mit eingesprengten Fichten und vereinzelten Tannen im Oberholz.

Seit 40 Jahren werden diese Bestände mittels Durchforstungen in «Hoch-
wald» übergeführt. Die natürliche Verjüngung erfolgt im Femelschlagverfahren.
Da diese Wälder zum grössten Teil in einem Wildschonrevier der Stadt Zürich
liegen, ist der Rehwildbestand gross. Nach den Angaben des städtischen Wild-
hüters sind etwa 20 Stück Rehwild pro 100 ha Waldfläche vorhanden, wobei
Äsungsmöglichkeiten ausserhalb des Waldes praktisch fehlen. (Nach unseren
eigenen Schätzungen ist der Rehwildbestand wesentlich grösser!) Ohne Zaun
kann daher in diesem Revier erfahrungsgemäss ausser der Buche praktisch keine
andere Baumart mehr ohne Einzäunung nachgezogen werden. Die Zäune werden
aus Maschendraht mit einem oberen und unteren Spanndraht 1,3 m hoch erstellt,
was bei gutem Unterhalt ausreicht, da es sich im allgemeinen um kleine Verjün-
gungsflächen handelt.

Die untersuchten Jungwüchse sind 3 bis 10 Jahre alt und ausnahmslos aus
natürlicher Ansamung hervorgegangen. Die bisherige Pflege beschränkte sich in
den ausgewählten Flächen hauptsächlich auf die eingezäunten Flächen und be-
stand nötigenfalls im Wegschneiden stark beschattender Vorwüchse und Sträu-
eher sowie in der Erdünnerung allzu dichter Ansamungen.

Die Ergeènws-e der sind in den Tabellen 1 und 2 zusammen-
gestellt.

Aus diesen Tabellen geht hervor, dass die Gesamt-P/ZdnzenzaWen in den ein-
gezäunten und ungezäunten Flächen von der gleichen Grössenordnung sind. Die
Zahl der Pflanzen unter 25 cm Höhe ist vor allem in den stärker überschirmten,
eingezäunten Flächen der Gruppe L wesentlich grösser als in den ungezäunten.
Umgekehrt sind die Verhältnisse bei den über 25 cm hohen Pflanzen. Dies dürfte
weitgehend auf die Pflegeeingriffe zurückzuführen sein. Besonders auffallend
sind aber die grossen Pflanzenzahlen der nicht gezäunten Flächen in der Höhen-
klasse 25 bis 50 cm, was ganz offensichtlich darauf beruht, dass wegen des Ver-
bisses eine grosse Anzahl Pflanzen nicht über diese Höhe hinauszuwachsen ver-
mag. Um diese Wirkung erfahren zu können, wurde in den Flächen der
Gruppe L bei Höhen über 50 cm weiter differenziert. Es ergaben sich dabei die
folgenden Gesamtzahlen:

TZö/te

über 150 cm

JabeZZe 5. Gesamt-Pflanzenzahl pro 100 m-

gezäwnZ n/c/zt gezännt

64 13

100 bis 150 cm 63 39

50 bis 100 cm 142 213
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Der prozertfwa/e /4«re/Y e?er in rfen rtic/ü ^ezänn/en F/äcbert verèwjenen P/Zun-

zen beträgt mit erheblichen Unterschieden in der Höhenklasse 25 bis 50 cm 45
bis 100 Prozent, in der Höhenklasse über 50 cm 40 bis 100 Prozent. Eine wesent-
liehe Rolle für den Prozentsatz der verbissenen Pflanzen spielt der Buchenanteil.
Während nur durchschnittlich 3 bis 5 Prozent der Buchen verbissen wurden, be-

trägt der Anteil der verbissenen Bergahorne und Eschen in der Höhenklasse 25
bis 50 cm 80 bis 90 Prozent, wie aus Tabelle 4 hervorgeht.

TabeZZe 4. Verbissprozente in den Flächen der Gruppen S

Höbe wnier 25 cm 25 bis 50 cm über 50 cm

Bergahorne 22 o/o 62 o/o 90 0/0

Esche 18 o/o 57 0/0 81 »/o

andere Laubbäume 10 o/o 47 0/0 80 0/0

Für die Flächen der Gruppe L werden keine Zahlen angegeben, weil in den
von diesen untersuchten Flächen praktisch 100 Prozent der Pflanzen in den
untersuchten Flächen verbissen waren.

Die Tannen und Fichten sind in allen Flächen praktisch ausnahmslos verbis-
sen oder fehlen wegen des Verbisses in den ungezäunten Flächen überhaupt.

Der Verbiss muss sich somit auf die BaMmartenmwcbMrtg sehr stark auswir-
ken. Durch weitgehende Ausschaltung der interspezifischen Konkurrenz wird der
Buchenanteil stark vermehrt. Ein Vergleich der gezäunten und ungezäunten Flä-
chen ergibt folgendes Bild (Tabelle 5):

TabeZZe 5. Anzahl Buchen in den nicht gezäunten Flächen (in Prozenten
derjenigen der gezäunten Flächen)

Höbe

unter 25 cm 109 "/o

50 bis 50 cm 143 ®/o

über 50 cm 234 %>

Der Wildverbiss führt zu einer ausgeprägten «Verbuchung». Tannen werden
vollständig totverbissen, Fichten gelangen ungeschützt kaum in die Höhenklasse
25 bis 50 cm, ebenso die Bergahorne. Einzig einzelne verkrüppelte Eschen ver-
mögen gelegentlich der Verbissgrenze zu entwachsen, so dass aus den verbissenen

Jungwüchsen bestenfalls minderwertige Eschen-Buchen-Dickungen hervorgehen.
Aufschluss über den Einfluss des Verbisses auf die Anzahl brauchbarer Pflanzen
geben die Tabellen 6 und 7.
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Die Zahl der nicht verbissenen Pflanzen der ungezäunten Flächen beträgt in
der Höhenklasse über 50 cm, wie Tabelle 8 zeigt, mit Ausnahme der Buche nur
einen verschwindenden Bruchteil derjenigen der gezäunten Flächen.

Tahe/ZeS. Anzahl nicht verbissener Pflanzen über 50 cm Höhe der nicht
gezäunten Flächen (in Prozent derjenigen der gezäunten Flächen)

Bergahorn 8 ®/o

Während grundsätzlich in den gezäunten Flächen noch jeder beliebige
Mischungsgrad von Bergahorn, Esche, Buche, Tanne und in den Flächen der
Gruppe L auch von Fichte durch eine entsprechende Mischungsregelung geschaf-
fen werden könnte, besteht in den ungezäunten Flächen praktisch überhaupt nur
noch eine einzige Möglichkeit: der reine Buchenbestand.

1. Unter den vorliegenden Verhältnissen ist ohne Zaun nur noch der reine
Buchenbestand mit bestenfalls einigen eingesprengten, schlechtgeformten Eschen
als Bestockungsziel möglich. Der Wirtschafter hat somit die Wahl zwischen
hohen Zäunungskosten und den mit der Zäunung verbundenen Erschwernissen
der ganzen Bewirtschaftung oder einem unwirtschaftlichen Bestockungsziel.
Diese Feststellungen gelten für einen grossen Teil des schweizerischen Mittellan-
des.

2. Übersetzte Rehwildbestände müssen hier zu einer Verarmung der Wälder
führen, indem sich nur noch zwei Baumarten ohne Zaunschutz nachziehen las-
sen: die Buche und die Fichte, wobei sich auch diese in vielen Fällen nur mit
regelmässigem Knospenschutz zu erhalten vermag.

3. Dadurch werden ganz besonders auch die ö//enfftcAen Interessen stark in
Mitleidenschaft gezogen.

4. Rehwildbestände, welche die Nachzucht der an und für sich verjüngungs-
freudigen standortsheimischen Baumarten ohne Zaunschutz verunmöglichen,
sind somit sowohl im Interesse der allgemeinen Volkswohlfahrt wie der Wald-
Wirtschaft nicht länger zu verantworten und widersprechen dem Sinn unserer
forstgesetzlichen Bestimmungen.

Esche

Buche

Tanne

Fichte

41 o/o

228 o/o

Oo/o

0»/o

20 o/oandere Laubbäume

Folgerungen
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Kleine Anfrage Nr. 520 vom 3. Dezember 1973
betreffend Rohstoff Holz

Von Nationalrat P. Gräm'g, Baden Qxf.: 903 :831.1

Im Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik der Schweiz wird im
Abschnitt 552.3 festgehalten, unserem Land würden sämtliche wirtschaftlich
wichtigen Rohstoffe fehlen. In Zeiten gestörter Versorgung liege hier das Haupt-
problem.

Ist der Bundesrat nicht auch in allgemeiner Hinsicht der Meinung, dass der
im Inland in beträchtlichen Mengen vorhandene, sich stets erneuernde und
dezentralisiert anfallende Rohstoff Holz in Zeiten gestörter Versorgung sowohl
als Bau-, Industrie- und Energiestoff eine bedeutende Stellung einnimmt und da-
her auch als wichtiges Versorgungsgut betrachtet werden muss?

Im speziellen frage ich überdies den Bundesrat:
1. Wie weit ist die Planung hinsichtlich der Versorgung unserer Wirtschaft mit

Holz und wie weit ist die hierfür erforderliche Infrastruktur für die Verwer-
tung zum Beispiel von Brennholz in Holzfeuerungsanlagen und insbesondere
auch in bezug auf die Weiterentwicklung von Holzgasgeneratoren nach 1945
gediehen?

2. Welche Massnahmen sind vom Bund hinsichtlich Vorratshaltung von sofort
verfügbarem Brennholz bisher getroffen worden? Insbesondere stellt sich in
diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Pflichtlagerhaltung von trok-
kenem Brennholz.

3. Welche Rolle misst er dem Brennholz im Lichte der akuten Energiekrise zu?

4. Welche Massnahmen wird er treffen, um eine wirtschaftlich sinnvolle Vertei-
lung des Schichtholzes für Industrie- und Brennzwecke sicherzustellen?

Antwort <?e.y Ptmciesrato
Auch wenn der Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik der

Schweiz das Holz nicht besonders erwähnt, ist es zweifellos ein für unsere Wirt-
schaft wichtiger Rohstoff. Die zuständigen Behörden schenken ihm denn auch
die gebührende Aufmerksamkeit. So besteht innerhalb der kriegswirtschaftlichen
Schattenorganisation die Sektion für Holz, welche vom Eidgenössischen Ober-
forstinspektorat, ergänzt durch Experten der Wald- und Holzwirtschaft, betreut
wird. Die Sektion für Holz steht in enger Verbindung mit den an der Versorgung
mit Holz interessierten Wirtschaftsorganisationen und Bundesämtern.

Für die wichtigsten Holzsortimente werden Produktion, Bedarf und Vorräte
bei den Produzenten und den bedeutendsten Verbrauchergruppen periodisch er-
hoben.
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Der Verbrauch an Brennholz ist seit dem letzten Weltkrieg ständig zurück-
gegangen. Zahlreiche Holzfeuerungen sind auf Heizöl umgestellt worden. In den
Neubauten wurden fast ausschliesslich Ölfeuerungen eingebaut. Die Einsatz-
möglichkeiten für Brennholz sind deshalb im heutigen Zeitpunkt infolge Fehlens
geeigneter Feuerungsanlagen relativ gering.

Die seit 1945 vor allem in Schweden weiterentwickelten Typen von Holzgas-
generatoren werden von der Schweizerischen Studiengesellschaft für Motorbe-
triebsstoffe, in Zusammenarbeit mit dem Technikum Luzern und dem Schweize-
rischen Verband für Landtechnik, seit Jahren verfolgt und praktisch erprobt.

Besondere Massnahmen zur Anlage von Brennholzvorräten drängten sich bis-
her nicht auf. Frühere Aktionen, wie beispielsweise solche der Armee (anlässlich
der Suez- und der Korea-Krise), verursachten — trotz rationeller Lagerhaltung
— sehr hohe Kosten. Doch wird die Frage der vermehrten Lagerhaltung von
Brenn- und Industrieholz angesichts der unsicheren Versorgungslage erneut
geprüft. Dabei steht aus technischen und wirtschaftlichen Überlegungen die
Lagerhaltung bei den Waldbesitzern und den Grossverbrauchern im Vorder-
grund.

Der mögliche Beitrag der inländischen Holzproduktion an die Energieversor-
gung darf nicht überschätzt werden. Selbst bei einer Steigerung der Produktion
bis zum forstlich zulässigen Höchstmass bleibt ihre Bedeutung, gemessen an
unserem seit dem letzten Weltkrieg enorm gestiegenen Energiebedarf, relativ be-
scheiden. Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass die meisten vom Interpellan-
ten erwähnten Fragen der Brenn- und Energieholzverwendung auf Initiative des
Schweizerischen Verbandes für Waldwirtschaft bereits in einer vom Bund mit-
finanzierten Studiengruppe bearbeitet werden, in der auch die interessierten eid-
genössischen Ämter, insbesondere der Delegierte für wirtschaftliche Kriegsvor-
sorge, vertreten sind.

Der Bund wird nötigenfalls die erforderlichen Massnahmen für Mehrnutzun-
gen und eine sinnvolle Verteilung des Holzanfalles auf die verschiedenen Ver-
brauchergruppen gestützt auf das Bundesgesetz über die wirtschaftliche Kriegs-
Vorsorge vom 20. September 1955 treffen. Abschliessend sei festgehalten, dass die
Holznutzung nur einen Teilaspekt des Waldes behandelt. Dieser ist infolge seiner
Leistungen für die Allgemeinheit derart bedeutungsvoll, dass er heute besonders
sorgfältig bewirtschaftet werden muss.
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